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Asylfolgeantrag nach §71 AsylG



Asylfolgeantrag nach §71 AsylG

• Folgeantrag möglich, wenn neue Gründe für das 
Schutzgesuch vorliegen
• in Bezug auf Herkunftsland oder die Person selbst
• Es eine „erhebliche Wahrscheinlichkeit“ für eine günstigere 

Entscheidung gibt

• Frist von 3 Monaten wurde vom EuGH inzwischen 
als unionsrechtswidrig erklärt 
• Nach rechtskräftiger Ablehnung des ersten 

Asylantrags



Asylfolgeantrag nach §71 AsylG

Asylantrag
Entscheidung BAMF

Gericht - Urteil 

 Rechtskräftig abgeschlossenes
Asylverfahren

(beispielhaft & vereinfacht)



1. Urteil des EuGH

Urteil vom 04.10.2024 (C-608/22 und C-609/22)

• Fall: zwei Frauen, die in Österreich Asyl beantragten
• Kumulierung der Maßnahmen des Taliban-Regimes 

gegen Frauen stellen Verfolgungshandlung dar
• Individuelle Verfolgungshandlung bei Rückkehr muss 

nicht geprüft werden - Entsprechend reiche 
Staatsangehörigkeit & Geschlecht

• afghanische Frauen gehören zu einer „bestimmten 
sozialen Gruppe“ 

 Folgeantrag für afghanische Frauen & Mädchen lohnt sich!



Arbeitshilfe unter:

https://menschen-wie-
wir.ekhn.de/fileadmin/content/menschen-wie-
wir/download/FiAM-Info/FIAM-
Info_Afghanistan_Folgeantraege_11-2025.pdf



Höherer Schutzstatus?

• Unterschiedliche Status:
• Duldung – kein Aufenthaltstitel
• Abschiebeverbot: § 25 Abs. 3 AufenthG 
• Subsidiärer Schutz: § 25 Abs. 2 AufenthG
• GFK-Schutz / Flüchtlingsanerkennung : § 25 Abs. 2 AufenthG

 An die unterschiedlichen Aufenthaltserlaubnisse sind 
unterschiedliche Rechte geknüpft, daher ist es im Einzelfall hilfreich, 
einen Folgeantrag zu stellen!



Quelle: FIAM-Arbeitshilfe; November 2025



Ablauf Folgeverfahren

Ggf. Anhörung 

Bescheid

Prüfung des 
Asylantrags  

1. Zulässig? Neue Gründe & erhebliche 
Wahrscheinlichkeit für günstige 
Entscheidung  

2. Inhaltliche Prüfung des 
Asylantrags

Asylfolgeantrag: 
Schriftlich & persönlich



Ablauf Folgeverfahren: Antragsstellung

Asylfolgeantragstellung 

• Persönlich, auch, bei anwaltlicher Vertretung! 
• Ausnahmen (§71 Abs. 2 AsylG)

• Haft, Kranken- oder Pflegeheim oder Jugendhilfeeinrichtung oder
• Schutzwohnung oder andere Unterbringungseinrichtung für Opfer von 

Menschenhandel
• Nachweislich persönlich am Erscheinen gehindert (etwa Erkrankungen mit Attest) 
• Wenn schriftlich, dann: Post oder Fax, nicht Mail! 

• Wo? Bei der zuständigen BAMF-Außenstelle



Ablauf Folgeverfahren: Antragsstellung

• Begründung? Direkt schriftlich bei Antragsstellung



Ablauf Folgeverfahren: Antragsstellung

Daher: Folgeantrag sollte vorbereitet werden
• dabei Erstverfahren (Anhörung und Bescheid) beachten, um Widersprüche zu 

vermeiden
• Bezug auf das EuGH-Urteil
• Aber auch eigene, persönliche Gründe unbedingt vortragen – von der 

betroffenen Frau selbst

Asylfolgeantragstellung 



Ablauf Folgeverfahren: Antragsstellung

Bei Unklarheiten Anwält*in 
oder Beratungsstelle 
hinzuziehen !

Quelle: FIAM-Arbeitshilfe; November 2025



Ablauf Folgeverfahren: Prüfung

Ggf. Anhörung 

Bescheid

Prüfung des 

Asylantrags  

1. Zulässig? Neue Gründe & 

erhebliche Wahrscheinlichkeit für 

günstige Entscheidung  

2. Inhaltliche Prüfung des 

Asylantrags

Asylfolgeantragstellung 



Ablauf Folgeverfahren: Prüfung

- „Von einer Anhörung kann abgesehen werden“ (§ 71 Abs. 3 Nr. 3 AsylG)
- Wenn, dann erfolgt Ladung schriftlich per Post
- Möglichst sich auf die Anhörung vorbereiten:
- Was wurde im Erstverfahren vorgetragen?
- Hypothese der Abschiebung:

- Was wird befürchtet? Was würde passieren?
- Welche Freiheiten würden eingeschränkt werden?
- Welche (selbstverständlichen) Freiheiten „nutzt“ sie gerade?
- Familienkonflikte?
- Wie geht es anderen weiblichen Familienangehörigen?



• Während des Verfahrens i.d.R. keine Wohnplicht in der 
Erstaufnahmeeinrichtung

• Nach §71 Abs. 2 S. 2 AsylG wenn, zwischen Erst- und Folgeantrag 
Wohnsitz außerhalb von Deutschland lag

• Verfahren kann sehr unterschiedlich lang dauern
• Bei Kindern/ Mädchen: Müssen nicht bei der persönlichen 

Antragsstellung der Mutter anwesend sein, aber 
erkennungsdienstliche Behandlung

Ablauf Folgeverfahren: Prüfung



Ablauf Folgeverfahren: Prüfung

Bescheid

Prüfung des 
Asylantrags  

Asylfolgeantrag: 
Schriftlich & persönlich

Wie verändert sich der Status?
1) Bei Duldung

AufenthaltstitelDuldung Duldung, bei Zulässigkeit: Aufenthaltsgestattung



Ablauf Folgeverfahren: Prüfung

Bescheid

Prüfung des 
Asylantrags  

Asylfolgeantrag: 
Schriftlich & persönlich

Wie verändert sich der Status?
2) Bei Subsidiärem Schutz

Aufenthaltstitel bleibt bestehen



Ablauf Folgeverfahren: Prüfung

Bescheid

Prüfung des 
Asylantrags  

Asylfolgeantrag: 
Schriftlich & persönlich

Wie verändert sich der Status?
3) Bei Abschiebeverbot

Aufenthaltstitel
§ 25 Abs. 2 AufenthGAufenthaltstitel

§ 25 Abs. 3 AufenthG 

Aufenthaltsgestattung,
da AT nach § 51 Abs. 1 Nr. 8 AufenthG erlischt  



Mögliche negative Auswirkungen

• Wenn Ausländerbehörde langsam arbeitet und BAMF schnell entscheidet  de facto keine 
negative Folge

• Problematisch, wenn Folgeantrag negativ beschieden wird
• AE wird wieder erteilt, aber Voraufenthalt wird unterbrochen – Konsequenzen für die 

Niederlassungserlaubnis, Daueraufenthalt/ EU oder Einbürgerung
• Sozialleistungen: Wieder Leistungen nach AsylbLG / bzw. Analogleistungen
• Wohnsitzauflage kann verhängt werden, wenn keine Lebensunterhaltssicherung
• Arbeit: Zustimmung der ABH
• Kindergeld, Kinderzuschlag, Unterhaltskosten, Elterngeld: Entfallen i.d.R.
• Wohngeld bleibt bestehen
• Reisen: Nicht möglich



Ablauf Folgeverfahren: Bescheid

Bescheid

Prüfung des 
Asylantrags  

Asylfolgeantrag
stellung 

Negativ: 
• Wahrscheinlichkeit noch extrem gering bei Frauen 
• Achtung bei Ehemännern und Söhnen!

Positiv:
•  Aufenthaltserlaubnis nach §25 Abs. 2 AufenthG
• Familienzusammenführung? Fristwahrende Anzeige innerhalb von 3 Monaten



Situation für Männer



Familienasyl 

1.XX



Familienasyl 

Schutz von Ehepartner/in; minderjährigem Kind oder minderjähriges Geschwisterkind, 
kann abgeleitet werden, wenn: 

• Internationaler Schutz vorliegt

• Verfahren muss rechtskräftig abgeschlossen sein

Regelungen: 

• Kein Familienasyl, wenn Ehe nicht in Afghanistan geschlossen wurde

• Wenn Eltern den Schutz vom Kind ableiten wollen, dann muss das Kind in 
Afghanistan geboren sein (Im Gegensatz dazu, wenn Kind von Eltern ableiten will, ist 
egal wo das Kind geboren wurde)

• Wenn Geschwister voneinander den Schutz ableiten wollen, dann müssen beide 
Kinder in Afghanistan geboren sein

• Kinder müssen minderjährig und ledig sein



GEAS-Veränderungen 

• GEAS Reform Juni 2026

• Familienasyl §26 AsylG soll es so nicht 
mehr geben

• Dennoch: Keine Abschiebungsandrohung 
und Erteilung von Aufenthaltstitel

• Empfehlung: Folgeanträge sollten vorher 
gestellt werden



Fragen?

Vielen Dank! 
Kontakt: Rosa Ackva

ra@fr-hessen.de
Wir freuen uns über Spenden und/oder neue Mitglieder: 
Förderverein Hessischer Flüchtlingsrat e.V. 
IBAN: DE86 5305 0180 0049 5209 43 


